
SPD Fraktion
Bezirksausschuss 15 

Trudering-Riem

BA- Geschäftsstelle
Friedenstr. 40
81660 München
bag-ost.dir@muenchen.de            

Drohnenflüge am Riemer See 

Antrag 

Hat die LH München der Wasserwacht gestattet, den Badebetrieb am
Riemer See mit Hilfe von Drohnen zu überwachen (in der SZ berichtete in
einem kleinen Bericht)? 

Wenn ja: 

• mit welchen Auflagen, 

• wie mit den gewonnenen Daten umgegangen wird, 

• unterliegen die eingesetzten Drohnen der Wasserwacht diesen 

Regelungen? 

• Hat die LH München im Wissen der Regelungen einer 

Überwachung des Riemer Sees zugestimmt? 

Begründung 
In Deutschland gibt es Regelungen zum Umgang mit Drohnen. Da
die Drohnen in einem sensiblen Bereichen eingesetzt wurden, stellt
sich die Frage, ob nicht auf die Überwachung des Sees mit dem Einsatz von 
Drohnen hingewiesen werden muss. 

Die Regelungen besagen, dass in sensiblen Bereich mit Menschenansammlungen 
Drohnen grundsätzlich nicht fliegen dürfen. Es sollte sich aber eine Regelung finden
llassen, damit künftige Einsätze rechtlich abgesichert sind und die Arbeit der 
Wasserwacht am Riemer See erleichtert werden kann. 
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